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Artikel 15: Das Europäische Parlament

(1) Das Europäische Parlament wird gemeinsam mit dem Legislativrat als Gesetzgeber
tätig. und nimmt Aufgaben der politischen Kontrolle und Beratungsaufgaben nach
Maßgabe der Verfassung wahr. Es wählt den Präsidenten der Europäischen
Kommission.

(2) Darüber hinaus wird das Europäische Parlament durch die Erteilung seiner
Zustimmung oder die Abgabe von Stellungnahmen zu den sonstigen Akten des
Rates und der Kommission sowie im Rahmen der Ernennung des Ministers für
Auswärtige Angelegenheiten, der Mitglieder des Europäischen Rechnungshofes,
des Europäischen Gerichtshofes und der Europäischen Zentralbank beteiligt.

(3) Das Europäische Parlament kann mit der Mehrheit seiner Mitglieder die
Kommission auffordern, geeignete Vorschläge zu Fragen zu unterbreiten, die
nach seiner Auffassung die Ausarbeitung eines Rechtsaktes der Union zur
Durchführung dieser Verfassung erfordern.

(4) Das Europäische Parlament wählt mit der Mehrheit seiner Mitglieder den
Präsidenten der Europäischen Kommission auf der Basis von Vorschlägen des
Europäischen Rates und entscheidet über die Zustimmung zur Kommission.

(5) Das Europäische Parlament wählt einen Bürgerbeauftragten, der Beschwerden
über Missstände in den Organen der Union entgegen nimmt, untersucht und
darüber Bericht erstattet.

(6) Das Europäische Parlament kann auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder
die Einsetzung eines nichtständigen Untersuchungsausschusses beschließen,
der unbeschadet der Befugnisse, die anderen Organen oder Institutionen durch
die Verfassung übertragen sind, behauptete Verstöße gegen das Recht der
Union oder Missstände bei der Anwendung desselben prüft; dies gilt nicht,
wenn ein Gericht mit den behaupteten Sachverhalten befasst ist, solange das
Gerichtsverfahren nicht abgeschlossen ist. Mit der Vorlage seines Berichts hört
der nichtständige Untersuchungsausschuss auf, zu bestehen.

(7) Jeder Bürger der Union sowie jede natürliche oder juristische Person mit
Wohnort oder satzungsgemäßem Sitz in einem Mitgliedstaat kann allein oder



zusammen mit anderen Bürgern oder Personen in Angelegenheiten, die in den
Tätigkeitsbereich der Union fallen und die ihn oder sie unmittelbar betreffen,
eine Petition an das Europäische Parlament richten.

(8) Das Europäische Parlament wird von den europäischen Bürgern für eine Amtszeit
von fünf Jahren im Rahmen allgemeiner, freier und geheimer Wahlen direkt
gewählt. Die Anzahl seiner Mitglieder darf 700 nicht überschreiten. Die
europäischen Bürger sind im Parlament degressiv proportional vertreten, wobei eine
Mindestanzahl von vier Mitgliedern des Europäischen Parlaments je Mitgliedstaat
gilt.

(9) Das Europäische Parlament wählt aus seiner Mitte seinen Präsidenten und sein
Präsidium für einen Zeitraum von fünf Jahren.

(10) Die Mitglieder der Kommission können an allen Sitzungen des Europäischen
Parlaments teilnehmen und müssen auf ihren Antrag im Namen der
Kommission jederzeit gehört werden.

(11) Die Kommission, der Rat und der Generalsekretär/Koordinator des
Europäischen Rates antworten mündlich oder schriftlich auf die ihnen vom
europäischen Parlament oder von dessen Mitgliedern gestellten Fragen.

(12) Soweit diese Verfassung nicht etwas anderes bestimmt, beschließt das
Europäische Parlament mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(13) Das Europäische Parlament erörtert in öffentlicher Sitzung den jährlichen
Gesamtbericht, der ihm von der Kommission vorgelegt wird.

(14) Das Europäische Parlament kann der Europäischen Kommission mit der
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und mit der Mehrheit
seiner Mitglieder das Misstrauen aussprechen.

Explanation (if any) :
Zu Abs. (2): vgl. Artikel 192 Abs. 1 EGV
Zu Abs. (3): vgl. Artikel 192 Abs. 2 EGV
Zu Abs. (4): Das EP kann dem Vorschlag des Präsidenten der Kommission für die neue
Kommission zustimmen oder aber diese Zustimmung verweigern. Das erscheint um so
bedeutsamer, als der Präsident der EK in diesem Vorschlag frei sein soll, die Größe der
Kommission selbst zu bestimmen und so auch darüber zu entscheiden, welche Mitgliedstaaten nicht
in der Kommission vertreten sind.
Zu Abs. (6): vgl. Artikel 193 EGV
Zu Abs. (7): vgl. Artikel 194 EGV
Zu Abs. (8): Jede Annäherung der Zusammensetzung des Europäischen Parlaments an das Prinzip
der Proportionalität nach dem Grundsatz, dass jeder Bürger eine Stimme von gleichem Gewicht
haben soll, muss zu einer Zurücknahme der Stimmgewichtung im Rat in Richtung des Prinzips,
dass jeder Staat eine Stimme von gleichem Gewicht hat führen!
Zu Abs. (9): Das Europäische Parlament soll frei sein, seinen Präsidenten auf fünf Jahre oder auch
für kürzere Zeit zu wählen. Die Frist muss daher nicht in der Verfassung verankert werden



Zu Abs. (10) und (11): vgl. Artikel 197 EGV. Durch die Mitaufzählung des
Generalsekretärs/Koordinators des Europäischen Rates soll ein Mindestmaß an demokratischer
Kontrolle gewährleistet werden.
Zu Abs. (12): vgl. Artikel 198 EGV
Zu Abs. (13): vgl. Artikel 200 EGV
Zu Abs. (14): vgl. Artikel 201 EGV


